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Entscheidungserhebliche Gründe

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1
Satz 1 SGB V in seiner 767. Sitzung (schriftliche Beschlussfas-
sung) zur Änderung von Teil B des Beschlusses des Bewertungs-
ausschusses in seiner 451. Sitzung am 17. September 2019 zum
Regelverfahren zur jährlichen Ermittlung der prozentualen Aus-
gleichsbeträge zur Behebung des Kassenwechslereffekts mit Wir-
kung zum 1. Februar 2025

1. Rechtsgrundlage

Der Bewertungsausschuss hat in Teil B des Beschlusses in seiner 451. Sitzung am
17. September 2019 ein Regelverfahren zur jährlichen Ermittlung der prozentualen Aus-
gleichsbeträge zur Behebung des Kassenwechslereffekts beschlossen. Mit dem vorlie-
genden Beschluss wird das genannte Regelverfahren angepasst.

2. Regelungsinhalte

Beim bisherigen Zusammenwirken zwischen prozentualen Ausgleichsbeträgen zur Be-
hebung des Kassenwechslereffekts und der Bereinigung des Behandlungsbedarfs auf-
grund von Selektivverträgen kann es zu Ungenauigkeiten kommen. Mit der
vorgenommenen Anpassung des Regelverfahrens zur jährlichen Ermittlung der prozen-
tualen Ausgleichsbeträge zur Behebung des Kassenwechslereffekts wird sichergestellt,
dass nur der auf aktuelle Nicht-SV-Teilnehmer entfallende Teil des prozentualen Aus-
gleichsbetrags zur Behebung des Kassenwechslereffekts im Rahmen der Umsetzung
des Aufsatzwerteverfahrens bei der Fortschreibung der MGV finanzwirksam wird. Der
auf aktuelle SV-Teilnehmer entfallende Teil des prozentualen Ausgleichsbetrags zur Be-
hebung des Kassenwechslereffekts wird stattdessen im Rahmen der Umsetzung des
SV-Bereinigungsverfahrens bei der Fortschreibung der SV-Bereinigungsmengen be-
rücksichtigt und erst im Zuge der Rückbereinigung im Rahmen der Umsetzung des Auf-
satzwerteverfahrens bei der Fortschreibung der MGV finanzwirksam.

Durch die jetzt vorgenommene Anpassung in Nr. 3 lit. l) wird zu diesem Zweck bei der
Bestimmung der prozentualen Ausgleichsbeträge zur Behebung des Kassenwechsler-
effekts mit Wirkung ab dem Jahr 2026 der Absolutbetrag des Kassenwechslereffekts (im



Bewertungsausschuss nach § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V in seiner 767. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses

Seite 2 von 2

Zähler) ins Verhältnis zum unbereinigten Behandlungsbedarf – statt wie bisher zum be-
reinigten Behandlungsbedarf – (im Nenner) gesetzt.

3. Inkrafttreten

Der Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. Februar 2025 in Kraft.
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